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         Merkblatt zur  Entsorgung von Grünabfällen                
              des Landkreises Oberspreewald-Lausitz 

           
 

Nach den gesetzlichen Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und 

Abfallgesetzes (http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/krw-_abfg/gesamt.pdf) 
sind Abfälle in erster Linie zu vermeiden. Nicht vermeidbare Abfälle sind 

vorrangig zu verwerten.  

Jeder Haus- und Gartenbesitzer hat die Möglichkeit seine Garten- und 

Küchenabfälle (keine Fleisch- und Wurstabfälle, Knochen, Gräten u.ä.) selbst zu 

kompostieren und dadurch die Abfallmengen erheblich zu reduzieren. 

Zur Kompostierung geeignete Materialien sind pflanzliche Abfälle aus dem 

Garten wie Laub, angewelkter Rasenschnitt, Pflanzen, Strünke, Baum-, Strauch- 

und Heckenschnitt, Fallobst u.a.  

Auch organische Abfälle aus dem Haushalt wie z.B. Blumen, Obst- und 

Gemüsereste, Kartoffeln, Kaffee- und Teesatz, Eierschalen sowie Schalen von 

Südfrüchten in kleinen Mengen sind zur Kompostierung geeignet.    

 

Grünabfälle aus dem Garten, die nicht kompostiert werden, können zu den 

Wertstoffhöfen der Abfallzweckverbände oder zu öffentlichen 

Kompostieranlagen gebracht werden. 
 

                 Grünabfälle dürfen nicht verbrannt werden.  

 
Welche Möglichkeiten bieten die Abfallzweckverbände? 

 

Kommunaler Abfallentsorgungsverband „Niederlausitz“ (Altkreis 
Calau)   http://www.kaev.de 

 
Zweimal jährlich werden zu den  im Abfallkalender bekannt gegebenen Terminen 

(Anfang Oktober und Anfang November)  vor den Grundstücken bereitgestellte 

Abfallsäcke mit einem Volumen von 120 l und der Aufschrift „Laubsack“ 

eingesammelt. 

 

Dreimal jährlich werden zu den im Abfallkalender  bekannt gegebenen Terminen 

(Anfang April, Anfang Oktober, Anfang November)  vor den Grundstücken 

bereitgestelltes und mit zugelassenen Banderolen versehenes Ast-  und 

Strauchwerk eingesammelt. Die Bündel dürfen eine Länge von 1,50 m und ein 

Gewicht von 50 kg nicht überschreiten. 

Laubsäcke und Banderolen sind in den bekannten Vertriebsstellen erhältlich. 

 
 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/krw-_abfg/gesamt.pdf
http://www.kaev.de/
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Es besteht auch die Möglichkeit, die Gartenabfälle selbst am Wertstoffhof an 

der ehemaligen Deponie in Göritz bei Vetschau abzugeben. 

 

Öffnungszeiten:  Dienstag:        9:00 – 17:00 Uhr  

                           Samstag:         8:00 -  13:00 Uhr 

                                                  (14-tägig jede gerade Kalenderwoche)  

 

Abfallentsorgungsverband „Schwarze Elster“ (Altkreis 
Senftenberg)    http://www.abfallentsorgungsverband.de 

 
Laubsäcke sowie auch Baum- und Strauchschnitt werden während des gesamten 

Jahres nach telefonischer Anmeldung unter der Nummer 03574/893031 und 

Terminvereinbarung abgeholt.  

Laubsäcke bzw. Marken für Grün-, Baum- und Strauchschnitt sind in den 

bekannten Geschäften erhältlich. Strauch- und Baumschnitt ist zu bündeln und 

mit einer entsprechenden Grünverschnittmarke zu versehen. Die Bunde dürfen 

eine Länge von 1,50 m und ein Gewicht von 50 kg nicht überschreiten. 

Am Abholtag sind die Laubsäcke und Bunde morgens bis  6:30 Uhr am 

Straßenrand abzustellen. 

 

Neben der Nutzung der Gartenabfallsammlung können die Gartenabfälle auch am 

Wertstoffhof in Hörlitz, Am Schießplatz 1 abgegeben werden.  

 
Öffnungszeiten Wertstoffhof Hörlitz: 

 

Dienstag und Donnerstag:      13:00 – 18:00 Uhr 

Freitag:                                 13:00 – 16:00 Uhr 

Samstag:                               09:00 – 12:00 Uhr 

 

Weiterhin besteht die Möglichkeit, Gartenabfälle an den nachfolgend genannten 

Kompostieranlagen abzugeben: 

 

Kompostier- und Recyclinganlage Klettwitz, K.-Marx-Str., 01998 Klettwitz 

Öffnungszeiten: Montag – Freitag:                       07:00 – 16:00 Uhr 

                           Samstag (April – September):    09:00 – 12:00 Uhr  

 

 

Schwarze Elster Recycling GmbH, Birkenweg 20, 01983 Großräschen 

Öffnungszeiten: Montag – Freitag:                        06:00 – 22:00 Uhr 

 

http://www.abfallentsorgungsverband.de/

